
Bekanntmachung Nr. 92/2026 des Amtes Kellinghusen für die 
Gemeinde Oeschebüttel 

 
Satzung (Nachtrag 2) zur Änderung der  

Entschädigungssatzung der Gemeinde Oeschebüttel 
 
Aufgrund des § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädi-
gungsverordnung – EntschVO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Oeschebüttel vom 23.06.2026 folgende Satzung (Nachtrag 2) zur Änderung 
der Entschädigungssatzung der Gemeinde Oeschebüttel vom 05.02.2012 erlassen: 

 
Artikel I 

 
§ 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie die 
nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der 
Ausschüsse, in die sie gewählt sind, der Fraktionen und Teilfraktionen, an sonsti-
gen in der Hauptsatzung der Gemeinde bestimmten Sitzungen sowie für sonstige 
Tätigkeiten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 % des Höchstsatzes 
der Verordnung. 
 

(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse er-
halten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sit-
zungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, und für ihre sonstigen Tätigkei-
ten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 % des Höchstsatzes der 
Verordnung. Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die 
nicht der Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall.   

 
(3) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse so-

wie ihre Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für 

die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen und Teilfraktionen ein Sitzungsgeld in 

Höhe von 50 % des Höchstsatzes der Verordnung, sofern auf der Fraktionssitzung 

Fragen des Ausschusses behandelt werden, dem das bürgerliche Mitglied ange-

hört.“  

Artikel II 
 

§ 2 erhält folgende Fassung: 
„§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 % des Höchstsat-
zes der Verordnung. 
 
Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden auf Antrag besonders erstat-
tet: 
 



1. bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Auf-
wendungen für dessen Heizung, Beleuchtung, und Reinigung; 
 

2. bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die 
Kosten der dienstlich notwendigen Telefongebühren, die anteiligen Grundge-
bühren. 

 
Abweichend von den vorstehenden Regelungen können der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister die Kosten für die dienstliche Wohnraum- und Telefonnutzung 
pauschal erstattet werden. 
 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit 
eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen 
Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Auf-
wandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen.“ 
 

Artikel III 
 

§ 3 erhält folgende Fassung: 
„§ 3 

Ausschussvorsitzende 

Ausschussvorsitzende und bei Verhinderung von Ausschussvorsitzenden deren Stell-
vertretende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung zusätzlich für 
jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 % des 
Höchstsatzes der Verordnung.“ 

 
Artikel IV 

 
Im § 4 Abs. 2 Satz 2 wird der Betrag 6,25 € ersetzt durch den Betrag 15,00 €. 
 

 
Artikel V 

 
In § 5 Satz 2 wird der Betrag 11,00 € ersetzt durch den Betrag 15,00 €. 
 

Artikel VI 
 

Inkrafttreten  
 

Diese Satzung tritt zum 01. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in 
Kraft. 
 
Oeschebüttel, 25.06.2026 
 
 
Gez. Heiner Rickers 
Bürgermeister 
 



II. 
 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung (Nachtrag 2) 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Kellinghusen, 29.06.2026 
 
Gez. Carsten Fürst 
1.stellv.Amtsvorsteher 
 
Bekannt gemacht auf der Homepage des Amtes Kellinghusen www.amt-
kellinghusen.de am 29.06.2026.  
 

http://www.amt-kellinghusen.de/
http://www.amt-kellinghusen.de/

